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0 Kundeninformation

Fondsdepot Bank - eine Marke der FNZ Bank SE
Windmuhlenweg 12

95030 Hof

Telefon: +49 9281 7258 - 3000

Liebe Kundin / lieber Kunde,

Sie haben Fragen zum beratungsfreien Geschaft beziehungsweise zu unseren
Dienstleistungen, die damit verbunden sind? Hier mochten wir Ihre moglichen Fragen
beantworten.

Mit dieser Information erfullen wir die Anforderungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 2
Barrierefreiheitsstarkungsgesetz (BFSG). Das BFSG soll die Barrierefreiheit von
Produkten und Dienstleistungen sicherstellen, die Unternehmen anbieten. Das heif3t:
Alle Verbraucherinnen und Verbraucher sollen einen einfachen Zugang zu den
angebotenen Produkten und Dienstleistungen haben. Sie sollen dabei nicht auf fremde
Hilfe angewiesen sein. Das Ziel ist, dass alle Verbraucherinnen und Verbraucher am
Leben in der Gesellschaft teilnehmen konnen.

Bitte beachten Sie: Diese Information dient dazu, lhnen das beratungsfreie Geschaft
beziehungsweise unsere Dienstleistungen im beratungsfreien Geschaft zu erlautern.
Sie ist rechtlich nicht verbindlich. Rechtlich verbindlich sind nur lhre
Vertragsunterlagen.

Diese Information ist in 4 Teile gegliedert:

o Teil 1 enthalt konkrete Informationen. Hier erlautern wir Ihnen das reine
Ausfuhrungsgeschaft beziehungsweise unsere Dienstleistungen im
Zusammenhang mit dem reinen Ausfuhrungsgeschaft.

J Die Teile 2, 3 und 4 enthalten allgemeine Informationen.
. Sie sind mit unseren Dienstleistungen nicht zufrieden? In Teil 2
informieren wir Sie, welche Moglichkeiten einer Beschwerde Sie haben.
J Sie mochten wissen, wie wir mit unseren Dienstleistungen die

Anforderungen des BFSG erfullen? In Teil 3 informieren wir Sie uber die
Merkmale der Barrierefreiheit unserer Dienstleistungen.

. Sie haben Probleme mit der Barrierefreiheit unserer Dienstleistungen? In
Teil 4 informieren wir Sie, an wen Sie sich in diesem Fall wenden konnen.
Sie finden hier Angaben Uber die zustandige
Marktliberwachungsbehorde.
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1 Erlauterung unserer Dienstleistungen

In diesem Teil erlautern wir lhnen das beratungsfreie Geschaft beziehungsweise
unsere Dienstleistungen, die damit verbunden sind. Sie erfahren, was die Dienstleistung
umfasst und wie diese funktioniert.

1.1 Was ist das beratungsfreie Geschaft?

Beratungsfreies Geschaft heildt: Sie selbst entscheiden, wie Sie Ihr Vermogen anlegen
wollen. Konkret geht es darum, wie Sie lhr Vermogen in Form von
Finanzinstrumenten (siehe 1.2) anlegen wollen. Der Name beratungsfreies Geschaft
sagt schon: Wenn Sie uns einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf von
Finanzinstrumenten geben, beraten wir Sie vorher nicht. Wir Uberprufen aber, ob Sie
typische Risiken einschatzen konnen. Dazu fragen wir nach |hren Kenntnissen und
Erfahrungen. Eventuell denken wir, dass Sie die Risiken eines Auftrags nicht
einschatzen kdnnen. Dann warnen wir Sie vorher. Sie kdnnen aber darauf bestehen,
dass wir Ihren Auftrag trotzdem ausfuhren.

1.2 Was sind Finanzinstrumente?

Der Begriff Finanzinstrumente kommt in Gesetzen im Bereich der Banken vor. Er
kommt zum Beispiel im Wertpapierhandelsgesetz vor.

Zu den Finanzinstrumenten gehoren:

o Wertpapiere, zum Beispiel Aktien, Anleihen, Zertifikate und Optionsscheine
. Anteile an Investmentfonds
. Derivate

1.3 Wie funktioniert das beratungsfreie Geschaft?

FUr das beratungsfreie Geschaft mit Finanzinstrumenten bendtigen Sie ein Depot und
ein Verrechnungskonto.

Ein Depot ist ein besonderes Bankkonto. In lhrem Depot verwahren wir lhre
Finanzinstrumente. Zu einem Depot gehért auch ein Verrechnungskonto. Uber Ihr
Verrechnungskonto buchen wir alle Geldbetrage. Oft dient ein Zahlungskonto (auch:
Girokonto) als Verrechnungskonto.

Wenn Sie Depot und Verrechnungskonto bei uns eroffnet haben, fragen wir Sie nach
Ihren Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzinstrumenten beziehungsweise in der
Nutzung von Dienstleistungen mit Wertpapieren (Wertpapierdienstleistungen). Hierzu
fullen Sie zum Beispiel einen Fragebogen aus.

Danach konnen Sie bei uns Auftrage Uber den Kauf und Verkauf von
Finanzinstrumenten aufgeben. Ihre Auftrage konnen Sie uns auf verschiedenen Wegen
ubermitteln:

J Online-Banking

J Postalisch
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Wir fuhren Ihre Kaufauftrage nicht sofort aus. Zuvor mussen wir prufen, ob die von
Ihnen ausgewahlten Finanzinstrumente fur Sie angemessen sind. Das heil3t: Wir
prufen, ob Sie die typischen Risiken der Finanzinstrumente verstehen. Fur unsere
Beurteilung nutzen wir die Informationen tber Ihre Kenntnisse und Erfahrungen.

Wir weisen darauf hin, dass wir Ihren Auftrag nicht ausfuhren kdnnen, wenn Sie uns
die notwendigen Informationen nicht gegeben haben.

Eventuell zeigt unsere Prifung, dass das Finanzinstrument nicht zu Ihnen passt. In
diesem Fall warnen wir Sie und Sie entscheiden, ob wir lhren Auftrag trotzdem
ausfuhren sollen.

Bevor wir Ihren Auftrag annehmen, bekommen Sie von uns gewohnlich eine
Kosteninformation. Sie enthalt einen Uberblick tiber die Kosten und Folgekosten, die
voraussichtlich mit dem Kauf und Verkauf eines Finanzinstruments verbunden sind. Die
Kosteninformation enthalt gegebenenfalls auch die Information, dass wir von Dritten
eine Zahlung im Zusammenhang mit dem Kauf eines Finanzinstruments bekommen
(sogenannte Provision). Das kann zum Beispiel eine Zahlung von einer
Fondsgesellschaft sein. Die Kosteninformation hei3t Ex-ante-Kosteninformation.

1.4 Wie werden Auftrage liber den Kauf und Verkauf von
Finanzinstrumenten ausgefuhrt?

Es gibt verschiedene Mdoglichkeiten, wie Ihre Auftrage uber den Kauf und Verkauf von
Finanzinstrumenten ausgefuhrt werden: Im beratungsfreien Geschaft unterscheidet
man das Festpreisgeschaft (siehe 1.4.1), das Kommissionsgeschaft (siehe (1.4.2), die
Abschlussvermittlung (siehe 1.4.3) und die Anlagevermittlung (siehe 1.4.4). Wir bieten
jedoch nicht alle aufgezahlten Moglichkeiten an.

1.4.1 Festpreisgeschaft

Bei einem Festpreisgeschaft schliellen Sie mit uns einen Kaufvertrag uber ein
bestimmtes Finanzinstrument ab. Der Preis ist dabei fest oder bestimmbar. Das heil3t:
Entweder ist der Preis genau festgelegt (fest) oder er kann nach klaren Kriterien
berechnet werden (bestimmbar).

Das Festpreisgeschaft wird bei der FNZ Bank nicht angeboten.

1.4.2 Kommissionsgeschaft

Bei einem Kommissionsgeschaft treten wir in unserem Namen, aber fur |hre
Rechnung (auf Ihre Kosten) gegenuber anderen Marktteilnehmern auf. Das kdnnen
zum Beispiel Anbieter von Finanzinstrumenten sein. Kommt ein Geschaft mit einem
anderen Marktteilnehmer zustande, fuhrt dieser lhren Auftrag aus.
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1.4.3 Abschlussvermittiung

Bei einer Abschlussvermittlung handeln wir in lhrem Namen und fur Ihre Rechnung
gegenuber Anbietern von Finanzinstrumenten. Sie schliel3en durch unsere Hilfe einen
Vertrag mit dem Anbieter ab.

Die Abschlussvermittiung wird bei der FNZ Bank nicht angeboten.

1.4.4 Anlagevermittiung

Bei einer Anlagevermittlung leiten wir als Bote einen Auftrag von lhnen an einen
Anbieter von Finanzinstrumenten weiter. Sie schlieffen dann selbst einen Vertrag mit
dem Anbieter.

Die Anlagevermittlung wird bei der FNZ Bank nicht angeboten.

1.5 Was passiert nach der Ausfiihrung von Auftragen uber den Kauf
und Verkauf von Finanzinstrumenten?

Wenn ein Auftrag von Ihnen ausgefuhrt wurde, bekommen Sie eine Wertpapier-
Abrechnung. In der Wertpapier-Abrechnung finden Sie wesentliche Informationen
uber die Ausfuhrung Ihres Auftrags. Wenn der Auftrag nicht ausgefuhrt werden konnte,
informieren wir Sie darUber zeitnah.

Bei einem Kauf buchen wir die Finanzinstrumente in Ihr Depot ein. Bei einem Verkauf
buchen wir sie aus. Gleichzeitig verbuchen wir eine Belastung oder eine Gutschrift auf
Ihrem Verrechnungskonto: Kaufen Sie Finanzinstrumente, belasten wir den Kaufpreis
grundsatzlich Ihrem Verrechnungskonto oder lhrer externen Bankverbindung.
Verkaufen Sie Finanzinstrumente, schreiben wir den Verkaufserlos lhrem
Verrechnungskonto oder Ihrer externen Bankverbindung gut (eventuell mussen wir
dabei Steuern einbehalten). Kosten, die beim Kauf oder Verkauf entstanden sind,
belasten wir grundsatzlich Ihrem Verrechnungskonto oder lhrem Depot.

Eventuell entspricht die Wahrung des Finanzinstruments nicht der Wahrung lhres
Verrechnungskonto. Dann nehmen wir eine Wahrungsumrechnung vor. Ein Beispiel:
Das Finanzinstrument wird in US-Dollar gehandelt. Ihr Verrechnungskonto wird aber in
Euro gefuhrt. Dann rechnen wir den US-Dollar-Betrag in Euro um. So kdnnen wir den
Betrag auf Inrem Verrechnungskonto verbuchen oder belasten.

Sie bekommen regelmaRig Informationen daruber, welche Finanzinstrumente wir fur
Sie in Ihrem Depot verwahren und verwalten.

Zudem bekommen Sie jedes Jahr von uns eine Ubersicht tber alle Kosten, die Ihnen
im vergangenen Jahr tatsachlich beim beratungsfreien Geschaft entstanden sind.
Diese Kostenubersicht heil3t Ex-post-Kosteninformation.

Wir sorgen dafur, dass lhnen Ertrage aus lhren Finanzinstrumenten gutgeschrieben
werden, zum Beispiel Zinsen oder Dividenden. Wenn wir Aktien flr Sie verwahren,
unterstitzen wir Sie dabei, dass Sie |hr Stimmrecht in der Hauptversammlung der
Aktiengesellschaft austiben konnen.

Seite 7 von 11



FNZIR

Alle Einzelheiten vereinbaren wir mit Ihnen im Depotvertrag.

1.6 Welche Kosten entstehen lhnen beim beratungsfreien Geschaft?

Beim beratungsfreien Geschaft mit Finanzinstrumenten fallen verschiedene Kosten an,
die Sie beachten sollten. Dazu gehéren zum Beispiel die Kosten fur die Ausfuhrung
Ihrer Auftrage, fur die Depotfuhrung oder fur eine Wahrungsumrechnung (siehe 1.5).

Informationen zu den einzelnen Kosten finden Sie in unseren Preis- und
Leistungsverzeichnissen.

1.7 Gibt es eine bestimmte Vertragslaufzeit? Wie sind die
Kindigungsbedingungen?

Sie schlieRen den Depotvertrag mit uns auf unbestimmte Zeit ab. Sie kdnnen den
Depotvertrag jederzeit kiindigen, ohne dass Sie eine Kiundigungsfrist einhalten
mussen.

Fir uns gilt gewohnlich eine Kindigungsfrist von mindestens zwei Monaten.

1.8 Gibt es ein Widerrufsrecht

Sie konnen den Depotvertrag innerhalb von zwei Wochen widerrufen. Das gilt aber nur,
wenn der Vertrag als Fernabsatz-Geschaft oder als Au3er-Haus-Geschaft
abgeschlossen wurde, also zum Beispiel uber das Internet. Dann bekommen Sie von
uns bestimmte gesetzliche Informationen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Sie den
Vertrag abgeschlossen haben und alle gesetzlichen Informationen hierzu bekommen
haben. Nur wenn ein Widerrufsrecht besteht, bekommen Sie von uns vor dem
Vertragsabschluss eine Widerrufsbelehrung.

Bitte beachten Sie: Beim Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten besteht
gewohnlich kein Widerrufsrecht. Es gibt aber Ausnahmen. Nur wenn lhnen
ausnahmsweise ein Widerrufsrecht zusteht, bekommen Sie von uns vor dem
Vertragsabschluss eine Widerrufsbelehrung.

2 lhre Moglichkeiten bei einer Beschwerde

Sie sind mit unserer Dienstleistung nicht zufrieden? In diesem Teil informieren wir Sie,
welche Maoglichkeiten Sie bei einer Beschwerde haben.

2.1 Kundenbeschwerde (allgemein)

Sie konnen lhre Beschwerde Uber verschiedene Wege bei uns melden:

telefonisch bei unserer Service -Hotline unter 09281 7258 - 3000
schriftlich an: FondsdepotBank, 95025 Hof

per E-Mail an feedbackmanagement@fondsdepotbank.de
Beschwerden zu Barrierefreiheit an barrierefreiheit@fnz.de

Weitere Informationen zum Thema Beschwerde finden Sie im Internet unter
fondsdepotbank.de -> Beschwerde
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2.2 AuBergerichtliche Streitbeilegung

Sie haben eine Beschwerde bei uns eingelegt, aber es wurde keine Losung gefunden?
Dann haben Sie die Moglichkeit einer auf3ergerichtlichen Streitbeilegung. Als Bank
nehmen wir am Streitbeilegungsverfahren der folgenden Verbraucher-
Schlichtungsstelle teil: Ombudsmann der privaten Banken. Dort kdnnen Sie den
Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Dieser kimmert sich um Ihre Rechte: Er
vermittelt zwischen lhnen als Verbraucherin oder Verbraucher und uns als
Unternehmen.

Allgemeine Informationen zum Ombudsmann der privaten Banken finden Sie unter
www.bankenombudsmann.de. Informationen zum genauen Ablauf des Ombudsmann-
Verfahrens finden Sie in der Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten
Banken. Wir stellen Ihnen die Verfahrensordnung auf Wunsch gern zur Verfugung. Sie
konnen diese aber auch im Internet einsehen: auf der Website des Bundesverbandes
deutscher Banken e. V. unter www.bankenverband.de.

Sie mussen lhre Beschwerde schriftlich an den Ombudsmann der privaten Banken
schicken, zum Beispiel per Brief, Fax oder E-Mail.

Adresse:

Ombudsmann der privaten Banken
Geschéaftsstelle

Postfach 04 03 07

10062 Berlin
Fax: 030 1663-3169
E-Mail: schlichtung@bdb.de

3 Merkmale der Barrierefreiheit unserer Dienstleistungen

Sie mochten wissen, wie wir mit unseren Dienstleistungen die Anforderungen des
Barrierefreiheitsstarkungsgesetzes (BFSG) erfullen? In diesem Teil informieren wir Sie
uber die Merkmale der Barrierefreiheit unserer Dienstleistung.

Zum Hintergrund: Das BFSG verpflichtet uns unter anderem, die Richtlinien fur
barrierefreie Webinhalte einzuhalten. Diese Richtlinien sollen es ermoglichen,
Webinhalte fur alle Menschen so barrierefrei wie moglich zu gestalten. Das gilt
insbesondere fur Menschen mit Behinderung. Den Richtlinien liegen die folgenden vier
Prinzipien der Barrierefreiheit zugrunde:

. Wahrnehmbarkeit: Moglichst alle sollen die Informationen und IT-
Funktionen wahrnehmen konnen. Das heil3t zum Beispiel fur uns: Wir
mussen sicherstellen, dass es zu Bildern und Grafiken Alternativtexte gibt.

. Bedienbarkeit: Moglichst alle sollen die IT-Funktionen bedienen konnen.
Das heil3t zum Beispiel fur uns: Wir miussen sicherstellen, dass unsere
Webinhalte mit einer Tastatur bedient werden konnen.
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. Verstandlichkeit: Fur moglichst alle sollen die Webinhalte lesbar und klar
verstandlich sein. Das heil3t zum Beispiel fur uns: Wir mussen unsere
Webinhalte in einer moglichst einfachen Sprache anbieten.

. Robustheit: Die Webinhalte mussen mit sogenannten assistiven
Technologien moglichst kompatibel sein. Assistive Technologien sind zum
Beispiel Programme zum Vorlesen oder VergroRern von Webinhalten, aber
auch zur Verwandlung von Sprache in Text.

Das heil3t zum Beispiel fur uns: Wir mussen Standards fur die Nutzung von assistiven
Technologien einhalten, zum Beispiel Standards zur technischen Struktur und zur
Kennzeichnung der Webinhalte.

Wir erfullen mit unseren Dienstleistungen die Anforderungen des BFSG, indem wir
diese Prinzipien umsetzen.

3.1 Barrierefreiheit unserer Dienstleistungen

Das sind der Merkmale der Barrierefreiheit unserer Dienstlungen:

Sie kdbnnen Banking-Apps nutzen, um Auftrage zum Kauf oder Verkauf von
Finanzinstrumenten zu Ubermitteln. Banking-Apps verfugen uber verschiedene
sensorische Kanale, zum Beispiel: Optimierung von Kontrasten; Anpassung von
TextgroRe und Zeilenabstand; Eingabe mit Hilfe einer Tastatur.

Des Weiteren unterstiutzt Sie Ihr Berater bzw. Vermittler beim Erteilen von Auftragen
(z.B. Kaufe von Wertpapieren).

3.2 Barrierefreiheit dieser Information

Das sind die Merkmale der Barrierefreiheit dieser Information:

. Wir stellen Ihnen diese Information Uber verschiedene Zugangsmaglichkeiten
zur Verfugung, und zwar Uber die folgenden sensorischen Kanale: Vorlesen
lassen, Tablett, sofern Dokumente auf diesem gespeichert sind,.

. Die Inhalte dieser Information sind in einer leicht verstandlichen Sprache.
Das Sprachniveau B2 des Gemeinsamen Europaischen Referenzrahmens
fur Sprachen (GER) wird nicht Uberschritten. Bitte beachten Sie: Das gilt
nicht fur den eigentlichen Dienstleistungsvertrag sowie die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen (AGB) und die Vorvertraglichen Informationen (VVI),
die mit dem Dienstleistungsvertrag verbunden sind.

. Das Layout dieser Information hat eine besondere Gestaltung: [Beschreibung
der verwendeten Typografie, z. B. ,Schriftart, Zeilenlange, Zeilenabstand und
Hervorhebung von wichtigen Texten moglichst benutzerfreundlich gewahlt
worden sind“].

3.3 Barrierefreiheit von Dokumenten zu unseren Dienstleistungen

Das sind die Merkmale der Barrierefreiheit von Dokumenten zu unseren
Dienstleistungen:
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. Die Dokumente sind wahrnehmbar. Das heil3t: Sie kdnnen sich das
Dokument auf unserer Website mit veranderter Schriftgrof3e sowie
unterschiedlichen Kontrasten und Farben darstellen lassen. Aullerdem
konnen Sie sich den Text auch vorlesen lassen.

. Die Dokumente haben das Format PDF-UA

4 Zustandige Marktiberwachungsbehorde

Sie haben Probleme mit der Barrierefreiheit unsere Dienstleistung? In diesem Tell
informieren wir Sie, an wen Sie sich in diesem Fall wenden konnen.

Die zustandige Behorde heil3t: Marktiiberwachungsstelle der Lander fiir die
Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen (MLBF).

Die MLBF Uberpruft, ob Wirtschaftsakteure bestimmte gesetzliche Vorschriften
beachten. Auch wir als Bank werden von der MLBF Uberwacht.

Wenn Sie Probleme bei der Nutzung unserer Dienstleistung haben, kdnnen Sie einen
Antrag bei der MLBF stellen. Diese wird dann gegebenenfalls gesetzliche Malinahmen
gegen uns als Wirtschaftsakteur einleiten (Rechtsgrundlage: Abschnitt 6 oder Abschnitt
7 BFSG).

In Ihrem Antrag kdnnen Sie geltend machen, dass wir gegen eine Anforderung des
BFSG verstol3en. Oder Sie kdnnen geltend machen, dass wir gegen eine Anforderung
der Verordnung zum Barrierefreiheitsstarkungsgesetz (BFSGV) verstolien. (Die
BFSGV wurde nach § 3 Absatz 2 BFSG erlassen.)

Die Kontaktdaten der MLBF sind:

Marktuberwachungsstelle der Lander fur die Barrierefreiheit von Produkten und
Dienstleistungen -

Anstalt offentlichen Rechts (MLBF AGR)
Carl-Miller-Str. 6

39112 Magdeburg

Telefon: +49 391 567 6970

E-Mail: kontakt@mlbf-barrierefrei.de
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		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang

